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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1979

Norm

KO §29 Z1

Rechtssatz

Regelmäßig liegt bei einer Schuldübernahme (dreipersönliches Verhältnis) die unentgeltliche Zuwendung nicht im

Verhältnis zum Gläubiger vor, weil dieser ja nur das bekommt, was ihm rechtens gebührt, sondern allenfalls im

Verhältnis zum (Altschuldner) Schuldner, der damit von einer Verbindlichkeit befreit wird. Im Konkurs des Dritten kann

dann der Masseverwalter den Anspruch gegen den freigiebig Bedachten ausüben.
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